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Änderung der Rechtslage
bei ausreisepflichtigen 

Ausländern 

AOV am 18.11.2019

Migrationspaket 2019
 Insgesamt 8 Gesetzesvorhaben:

Fachkräfteeinwanderungsgesetz  
Gesetz zur Entfristung des Integrationsgesetzes 
Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung 
Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz 
Zweites Datenaustauschverbesserungsgesetz
Drittes Gesetz zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes 
Drittes Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes
Zweites Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht 

(nichtamtlich: Geordnete-Rückkehr-Gesetz)
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Wichtige Änderungen

 Das Ausweisungsrecht wird verschärft. Die Hürden für 
eine Ausweisung von straffälligen Ausländern werden 
deutlich gesenkt

 Die Voraussetzungen für die Beantragung von 
Sicherungshaft (Abschiebehaft) werden gelockert. 

 Für die Beantragung von Ausreisegewahrsam ist keine 
Fluchtgefahr mehr erforderlich

 Neu eingeführt wird das Instrument der Mitwirkungshaft

Exkurs: Geduldete Personen im Kreis Mettmann

 Duldung = Vorrübergehende Aussetzung der Abschiebung 
Ausreiseverpflichtung besteht grundsätzlich fort

 Duldungsgründe sehr unterschiedlich (Passlosigkeit, 
Krankheit, Ausbildung…)

 Aktuell 1548 Personen im Kreis Mettmann im Besitz einer 
Duldung
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Duldung bei ungeklärter Identität

 Kann eine Abschiebung aus Gründen, die der Ausländer 
selbst zu vertreten hat, nicht vollzogen werden, […] tritt an 
die Stellung der Duldung nach § 60a AufenthG künftig eine 
Duldung für Personen mit ungeklärter Identität (§ 60b 
AufenthG)

 Die Duldung ist mit dem Zusatz „für Personen mit 
ungeklärter Identität“ zu versehen

Duldung bei ungeklärter Identität
 Besitzt der ausreisepflichtiger Ausländer keinen Pass, ist er 

verpflichtet, alle unter Berücksichtigung des Einzelfalls zumutbaren 
Handlungen zur Beschaffung eines Passes persönlich durchzuführen 
(§ 60b Abs. 2)

 Zumutbare Handlungen werden erstmals gesetzlich definiert und sind 
sehr weitreichend. Beispielsweise kann die Beauftragung eines 
Vertrauensanwaltes in Heimatland gefordert werden.
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Duldung bei ungeklärter Identität
 Der Ausländer ist auf seine Pflichten hinzuweisen 
 In jedem Einzelfall muss geprüft werden, welche Maßnahmen 

verlangt werden können und ob der Ausländer seinen Verpflichtungen 
ausreichend nachgekommen ist

 Rechtsfolgen der Duldung nach §60b (§ 60b Abs. 5)
Duldungszeiten werden nicht als Vorduldungszeiten berücksichtigt (z.B. bei 

AE nach  § 25b)
Erwerbstätigkeit ist nicht erlaubt
Wohnsitzauflage gem. § 61 Abs. 1d
Kürzung der Asylbewerberleistungen
Strafanzeige

Duldung bei ungeklärter Identität

 Die Prüfung und Entscheidung, ob ein Ausländer eine Duldung 
gem.  § 60b AufenthG erhält, erfolgt frühestens bei der 
nächsten Verlängerung 

 Für Personen, die sich in einem Ausbildungs- oder 
Berufsverhältnis befinden, entfaltet der § 60b bis zum 
01.07.2020 keine Wirkung         

 Für Personen, die sich im Besitz einer Ausbildungs- oder 
Beschäftigungsduldung befinden oder diese beantragt haben 
und die Voraussetzungen erfüllen, gilt § 60b nicht  
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Konkrete Umsetzung und 
Herausforderungen
 Jeder Duldungsinhaber muss persönlich bei der Ausländerbehörde in 

Mettmann zur Verlängerung seiner Duldung vorsprechen
 Es wurde ein „Duldungsbüro“ eingerichtet, welches mit je einem 

Mitarbeitenden aus dem SG Asyl und dem SG Rückkehrmanagement 
besetzt ist

 Die Mitarbeitenden prüfen jeden Fall und entscheiden, ob eine 
Duldung gem. §60b in Betracht kommt und welche Maßnahmen 
veranlasst werden müssen

 Diese Prüfung erfordert spezielles Fachwissen, eine Bearbeitung in 
den Kreis-Service-Centern kommt daher nicht in Betracht

Ausblick
 01.01.2020: Weitere tiefgreifende Änderungen für geduldete 

Ausländer. So wird u.a. eine neue Beschäftigungsduldung eingeführt 
und die Regelungen für die Ausbildungsduldung werden geändert

 Es ist daher weiterhin erforderlich, dass geduldete Personen in der 
Ausländerbehörde in Mettmann vorsprechen 

 Es ist nicht absehbar, ob und ab wann Duldungsverlängerungen 
wieder in den Kreis-Service-Centern vorgenommen werden können

 Projekt: Überprüfung aller Duldungsfälle mit langer Aufenthaltsdauer 
– Erteilung einer AE möglich?
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Fragen?
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Ausschuss für 
Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

18. November 2019

Aktuelles

aus dem Bevölkerungsschutz

Neubau Kreisleitstelle

Rettungsdienstbedarfsplan - Fortschreibung

Aktuelle Lage im Rettungsdienst

Rettungsdienstbedarfsplan - Fortschreibung

Einsatzzahlen
Bundesweit starke Zuwächse  (KME 10 Prozent p. a. Notfallrettung)

Prognose: sprunghafte Anstiege, 
keine Senkung in den folgenden Jahren zu erwarten

Personal
Notfallsanitäter löst Rettungsassistenten ab
Zurückhaltende Ausbildung

Nicht gesicherte Refinanzierung
Lange Übergangsvorschriften

Überlastete Berufsanfänger
Hohe Fluktuation Tarifbeschäftigte (ungeregelte Arbeitszeitmodelle)

Krankenhäuser
Überlastung der Notaufnahmen
Spezialisierung und Zentralisierung

Ambulante Notfallversorgung
Kein abgestimmtes Triage-System

Aktuelle Lage im Rettungsdienst

Anlage 2
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Rettungsdienstbedarfsplan - Fortschreibung

Aktuelle Lage im Kreis Mettmann

2014 2015 2016 2017 2018 2019*
NEF 12903 14005 15172 16010 18075 18821
RTW 33177 37485 41765 44450 50374 51820
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Entwicklung der Einsatzzahlen Notfallrettung Kreis Mettmann

NEF RTW *) Prognose

5-Jahres-Zeitraum

RTW:     + 56 Prozent
Wirkung 

Rettungsdienst
-bedarfsplan

2017

NEF:     + 45 Prozent

Rettungsdienstbedarfsplan - Fortschreibung

Gem. § 12 RettG NRW kontinuierliche Prüfung und Fortschreibung 
spätestens nach 5 Jahren 

Vorgezogene Fortschreibung Bedarfsplan

Steigende 
Einsatz-
zahlen

Personal-
mangel

Steigende 
Hilfsfristen

Handlungszwang 
zur vorgezogenen 
Fortschreibung 
nach bereits zwei 
Jahren!

Rettungsdienstbedarfsplan - Fortschreibung

Weitere Anpassungsbegehren:

• Evaluierung Organisation Krankentransport (Nichtnotfalltransporte)
• Telenotarztsystem 

(Bedarfsanalyse für das vermeintliche Einführungsjahr 2022)
• Bedarf an Auszubildenden (Nofallsanitätern)
• Bedarf an Ausbildern (Praxisanleiter)
• Bedarf für rettungsdienstlichen Spitzen- und Sonderbedarf (MANV)

Vorgezogene Fortschreibung Bedarfsplan

Rettungsdienstbedarfsplan - Fortschreibung

Projektplanung

Einver-
nehmen 
Kosten-
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Vergabe 
Gutachter

Datenerhe
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Auswert-
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Erstellung 
Entwurf
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Kreistags
beschluss
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Ersthelferalarmierung per Smartphone –
Mobile Retter im Kreis Mettmann

Warum Mobile Retter:

• 70.000 Tote nach Herzkreislauf-Stillstand in 
Deutschland jedes Jahr

• Nur 5.000 Patienten mit akzeptablem Outcome
• 10.000 zu rettende Patienten – jährlich!

Ersthelferalarmierung per Smartphone –
Mobile Retter im Kreis Mettmann

So funktioniert es:

Ø 9 Minuten

Ersthelferalarmierung per Smartphone –
Mobile Retter im Kreis Mettmann

So funktioniert es:

Ersthelferalarmierung per Smartphone –
Mobile Retter im Kreis Mettmann

Umsetzung im Kreis Mettmann:

• Forderung des AK Rettungsdienst (ka. Städte) 2017
• Projektierung und Kreistagsbeschluss 2018
• Berücksichtigung im Haushaltsplan 2019
• Vertragsabschluss mit Mobile Retter e. V. (Björn-

Steiger-Stiftung) 2019
• Öffentlichkeitsarbeit 2019
• Ertüchtigung des Einsatzleitsystems der 

Kreisleitstelle 2019
• Qualifizierung und Registrierung von Ersthelfern 

2019/2020... durch die Bildungsakademie 
• Systemstart, erstes Quartal 2020
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Feuerwehrschule Kreis Mettmann

Bedarfsursprung (2016)

Ausbildung

Ausbildung

Ausbildung

Feuerwehrschule Kreis Mettmann

Bedarfsursprung (2016)

Ausbildung

Ausbildung

Ausbildung

Feuerwehrschule Kreis Mettmann

Bedarfsursprung

Aktuelle Situation

Ausbildung

Ausbildung

Ausbildung

Feuerwehrschule Kreis Mettmann

Bürgermeisterkonferenz 09 2019

•Bewertung Bedarfsanalyse
•Durchschnittlich 24 Lehrgangsplätze p. a. bis 2030

•Angebotsanalyse
•Keine verbindlichen Lehrgangsangebote umliegender 
Feuerwehrschulen

•Beschlussfassung Projektierung Feuerwehrschule
•ÖRV
•Nutzungsgarantie
•Refinanzierung über Teilnahmegebühren
•Sockelfinanzierung
•Zulassung externer Teilnehmer
•Qualitative Einflussnahme der ka. Städte
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Feuerwehrschule Kreis Mettmann

Ziele

•Qualitativ hochwertige Ausbildung gem. VAP1.2-Feu
•Teilnehmerkosten in Anlehnung an bislang erbrachten Aufwendungen
•Keine Belastung des Kreishaushaltes bzw. der Kreisumlage
•Einflussnahme der ka. Städte auf Qualität und Kosten
•Synchronisation mit der Notfallsanitäterausbildung

•Nutzung von Synergien mit der Bildungsakademie für 
Gesundheitsberufe

•Nutzung von Synergien mit den ka. Städten/Feuerwehren

Feuerwehrschule Kreis Mettmann

Vorhandene Infrastruktur

Feuerwehrschule Kreis Mettmann

Kosten- und Leistungsrechnung

= Gesamtkosten / Anzahl Teilnehmer Grundausbildung p. a. 

Gesamtkosten p. a.  / 27 - 36 Teilnehmer = Kostendeckung

Feuerwehrschule Kreis Mettmann

Zeitplan
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Warnung der Bevölkerung
Umsetzung Sirenenwarnkonzept Kreis Mettmann

Warnung der Bevölkerung
Umsetzung Sirenenwarnkonzept Kreis Mettmann

Ziele; Auftrag Gutachter, Leistungsphase 1 bis 4

• Flächendeckende Beschallung im Warnfall

• Festlegung von Sirenenstandorten und Sirenentechnik

• Erstellung Einzelpreis-Leistungsverzeichnis (Kostenschätzung)

• Beplanung der Standorte

• Ausschreibung gem. Leistungsverzeichnis als Rahmenvertrag

• Oberbauleitung durch das beauftragte Büro

• Inbetriebnahme und Übergabe an Betreiber (Städte)

Aktuelle Leistungsphase 5 bis 9

Warnung der Bevölkerung
Umsetzung Sirenenwarnkonzept Kreis Mettmann

• Standortplanungen abgeschlossen in 

• Erkrath, 

• Haan, 

• Mettmann, 

• Velbert und 

• Wülfrath 

• Heiligenhaus und Hilden erfolgt aktuell Standorteigentümerakquise 

• Ratingen, Vorbereitungen zu den Standortbesichtigungen 

• Standortplanung Langenfeld wird kurzfristig aufgenommen

• Ausschreibung Rahmenvertrag nach Abschluss der o. g. Maßnahmen

Aktueller Stand

Vorbereitende Maßnahmen bei Störungen in 
kerntechnischen Anlagen
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Vorbereitende Maßnahmen bei Störungen in 
kerntechnischen Anlagen

Maßnahmen Zentralzone 
< 5km Entfernung

Mittelzone 
< 20km Entfernung

Außenzone 
< 100km Entfernung

Fernzone
gesamtes 

Bundesgebiet

Aufenthalt in 
Gebäuden vorzubereiten vorzubereiten vorzubereiten -

Jodblockade vorzubereiten 
(6 Std.)

vorzubereiten 
(12 Std.)

vorzubereiten vorzubereiten

Evakuierung vorzubereiten 
(6 Std.)

vorzubereiten
(24 Std.)

- -

Verzehrwarnung
- - vorzubereiten -

Messen vorzubereiten -vorzubereiten vorzubereiten vorzubereiten

unabhängig von 
Ausbreitungs-
richtung

abhängig von 
Ausbreitungs-
richtung

abhängig von 
Ausbreitungs-
richtung

abhängig von 
Ausbreitungs-
richtung

Vorbereitende Maßnahmen bei Störungen in 
kerntechnischen Anlagen

Jodblockade
• Ziel: Freigewordenes radioaktives Jod soll gehindert werden, sich in der 

Schilddrüse einzulagern

• Jodblockade durch Einnahme von Jodtabletten (Sättigung der Schilddrüse)

• 1 Blister, 6 Tabletten je Haushalt

• Einnahme Fernzone nur Kinder (U18) sowie Schwangere (Dosierung ¼ - 2 

Tabletten)

• 72.500 Blister für Kreis Mettmann (Berechnung durch Innenministerium)

• Vorverteilung nicht geboten – keine Versorgungssicherheit im Ereignisfall

• Ausgabe im Ereignisfall binnen 21 Stunden abgeschlossen

• Nutzung von Apotheken zur Verteilung umgesetzt

• Bund liefert im Jahr 2020 zweite Tranche Jodtabletten aus

• Verteilungskonflikte sind nahezu ausgeschlossen

Vorbereitende Maßnahmen bei Störungen in 
kerntechnischen Anlagen

Jodblockade

Einwohner Pakete Apotheken Pakete/Apotheke

Stadt Erkrath 44.409,00 13 5 2,6

Stadt Haan 30.483,00 9 5 1,8

Stadt Heiligenhaus 26.132,00 8 3 1,6

Stadt Hilden 55.817,00 17 8 3,4

Stadt Langenfeld 58.698,00 18 9 3,6

Stadt Mettmann 38.789,00 12 6 2,4

Stadt Monheim am Rhein 40.598,00 12 7 2,4

Stadt Ratingen 87.226,00 25 14 5,0

Stadt Velbert 82.061,00 25 12 5,0

Stadt Wülfrath 21.196,00 6 4 1,2

Gesamt: 485.409,00 145 73

73 Apotheken
im Kreis Mettmann
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Vorbereitende Maßnahmen bei Störungen in 
kerntechnischen Anlagen

Jodblockade

• Bürgerinformation für den Ereignisfall ist vorbereitet (NINA-Warn-App, 

Internetportal KME, Facebook, Twitter)

• FAQ-Liste für Internetportal Kreis wird gepflegt

Ausschuss für 
Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

18. November 2019

Aktuelles

aus dem Bevölkerungsschutz

Vielen 
Dank 

für Ihre 
Aufmerksamkeit



Anlage 3




